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Bebauungsplan-Entwurf „Schlachthof – Speyerdorfer Straße“ I. Änderung im 
Stadtbezirk Nr. 26 
Sitzungsvorlage über die Abwägung der in der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen  
 
Seitens der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung von 
 

 der Bürgerinitiative Schlachthof  
 der SULO Emballagen GmbH 
 Herrn Heinz Hammann 
 Herrn Steffen Dietrich 
 Frau Ursula Ernst 
 Herrn Thomas Sauter-Jörns 
 Frau Christa Rieß 
 Herrn Siegfried Rieß 
 Frau Renate und Herrn Peter Ey 
 Frau Ulrike Brand und Herr Georg Selinger 
 Frau Stephanie und Herrn Claudio Di Lernia 
 Frau Inge Weber  
 Frau Charlotte Messerschmitt-Hasirci und Frau Karin Jörns 

 
jeweils eine Stellungnahme mit Anregungen abgegeben. 
 
Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung eine Stellungnahme abgegeben:  
mit Anregungen 
 

 FB Familie, Jugend und Soziales 
 Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung, SG Liegenschaften 
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie 
 DB Services Immobilien GmbH 
 Abt. Bauordnung, Brandschutzdienststelle 
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz  
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung 
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

 
ohne Anregungen  
 

 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Gesundheitsamt 
 Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere Landwirtschaftsbehörde 
 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
 Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere Wasserbehörde 

 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung abgegeben: 
 

 Abt. Bauordnung 
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 Abt. Bauordnung, Untere Denkmalschutzbehörde 
 Abt. Behinderte, Senioren und Betreuung 
 Abt. Gebäudemanagement 
 Abt. Grünfläche 
 Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz 
 Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere Naturschutzbehörde 
 Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung, SG Bauverwaltung 
 Abt. Schule und Sport 
 Abt. Stadtplanung, Vermessung 
 Abt. Tiefbau 
 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht 
 Bauern- und Winzerverband RP-Süd 
 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt / Weinstraße 
 Deutsche Post Bauen GmbH 
 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
 Deutscher Wetterdienst 
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz 
 Eisenbahn-Bundesamt 
 ESN, Kaufmännische Abteilung 
 ESN, Technik 
 Finanzamt, Einheitswertstelle 
 Finanzamt, Bewertungsstelle 
 Forstamt 
 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach 
 Handwerkskammer der Pfalz 
 Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz 
 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung 
 Katholischer Pfarrverband 
 Kirchliches Verwaltungsamt 
 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Gesundheitsamt 
 Landesamt für Denkmalpflege, Mainz 
 Landesamt für Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege, Speyer 
 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 
 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
 Naturpark Pfälzer Wald e.V. 
 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz 
 Polizeipräsidium Rheinpfalz 
 Stadtwerke Neustadt GmbH 
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht 
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz 
 Verband Region Rhein-Neckar 
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz,  Umlegungsausschuss 
 WEG, Wirtschaftsförderung 
 Wehrbereichsverwaltung West 
 Wohnungsbaugesellschaft mbH 
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr 
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Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangen. 
 

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 1 – Bürgerinitiative Schlachthof   

[…] 

 

 
 

Das Jugendzentrum wurde in den letzten 
Jahren durch Gestaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen in seiner
Funktion gestärkt. Auch nach
Überplanung des Areals bleiben alle 
wesentlichen Einrichtungen, die zum 
Betrieb des Jugendzentrums notwendig 
sind, erhalten (Gebäude, Gruppenraum-
Container, Basketballplatz, Grillstelle, 
Bolzplatz etc.). Der Flächenverlust ist 
insofern nicht erheblich, da ein Großteil 
der voraussichtlich verloren gehenden 
Flächen derzeit brach liegt oder schon 
abgezäunt wurde. Die Stadt bemüht sich 
zudem im Umfeld um weitere unmittelbar 
an die heutigen Flächen angrenzende 
Erweiterungen als Ausgleich. 

 
 

Die vorgebrachten 
Anregungen und 
Bedenken werden 
entweder als bereits 
berücksichtigt oder als 
unbegründet erachtet. Die 
ausführliche 
Alternativenprüfung wird in 
die Begründung zum 
Bebauungsplanentwurf 
übernommen. Eine 
Änderung der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 

 
In der Denkmaltopographie des Landes 
Rheinland-Pfalz sind weder 
Einzelgebäude noch Ensembles innerhalb 
des Plangebiets als denkmalschützerisch 
erhaltenswert eingestuft. Anderslautende 
Stellungnahmen liegen von der 
städtischen Denkmalpflege (untere 
Denkmalschutzbehörde) sowie von der 
Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland Pfalz (obere 
Denkmalschutzbehörde) nicht vor. 
Eine öffentliche Nutzung des 
Schlachthofgeländes ist denkbar, jedoch 
hat für die Stadt die Aufwertung des 
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Stadtteilmittelpunktes (=zentrale 
Spitalbachstraße) Priorität. Hier war die 
Errichtung eines Stadtteilzentrums 
geplant, welches nur aufgrund von 
Sparanstrengungen bei defizitärer 
Haushaltsituation zurückgestellt wurde. 
Ein adäquater Vorzugsstandort für eine 
öffentliche Treffpunktnutzung im Stadtteil, 
welcher die erwähnten kulturellen und 
generationenübergreifenden Angebote 
beinhalten soll, bleibt nach wie vor der 
Standort im Umfeld der Eichendorffschule.
 
Die Bildung eines sozialen Brennpunktes 
wird durch begleitende soziale Arbeit vor 
Ort (Jugendcafe, Kita, Bürgerecke, 
Schulsozialarbeit etc.) verhindert. Die 
Integration in den Stadtteilzusammenhang 
von Branchweiler soll gerade die 
Ghettobildung (wie bisher im 
Maifischgraben) aufheben. 
 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
wurden alle relevanten 
Standortalternativen zur Umsiedlung der 
Sinti innerhalb der Neustadter Kernstadt 
und der Weindörfer geprüft und bewertet. 
Das Schlachthofgelände stellt dabei die 
geeignetste Standortalternative dar. Somit 
ist die Nutzung des Plangebiets für die 
Ansiedlung der fraglichen Wohnungen 
auch anderweitigen Nutzungen des Areals 
vorzuziehen. Die ausführliche 
Alternativenprüfung wird in die 
Begründung zum Bebauungsplanentwurf 
übernommen. 
Es wird dem Wunsch der Sinti 
entsprochen, ein gemeinsames neues 
Domizil zu beziehen und nicht im 
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Stadtgebiet auf kleinere Wohneinheiten 
verteilt zu werden. So können die von den 
Betroffenen aufgebauten sozialen, 
familiären und nachbarschaftlichen 
Beziehungen aufrecht erhalten werden. 
Die soziale Begleitung des Projektes ist 
an keinem Standort besser möglich als 
am gewählten, weil sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft eine Kindertagesstätte und 
ein Jugendtreff befinden, sowie an der 
nächsten Straßenecke ein 
Bürgertreffpunkt mit weiteren 
Sozialarbeiter/innen; die neuen Bewohner 
finden in den bestehenden Einrichtungen 
wie z.B. Kindergärten, Grundschulen im 
Stadtteil ihnen bekannte Strukturen vor, 
dies erleichtert die Integration. Eine 
Aufteilung in kleinere Wohneinheiten wäre 
diesen Vorteilen abträglich und könnte die 
soziale Begleitung erschweren. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 2 – Sulo Emballagen GmbH   

[…] 

 

 
 
 

Aus den Festsetzungen des
Bebauungsplans lässt sich keine 
Notwendigkeit eines erweiterten
Objektschutzes des SULO-Werks
ableiten. Derzeit ist zudem nicht 
ersichtlich, aus welchen Gründen die 
Verlagerung des Wohnstandorts der Sinti 
in das Bebauungsplangebiet einen 
erweiterten Objektschutz des SULO-
Werksgeländes erfordern sollte. 

 

 
 

Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
werden als unbegründet 
erachtet. 

 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
wurden sowohl eine schalltechnische 
Untersuchung als auch eine
geruchstechnische Untersuchung 
durchgeführt. Dabei wurden u.a. die 
Auswirkungen des SULO-Werks auf das 
Plangebiet untersucht. 

  

Entsprechend den gutachterlichen 
Empfehlungen in der schalltechnischen 
Untersuchung zum Bebauungsplan, 
werden in den Bebauungsplan 
Festsetzungen zur Minderung 
wesentlicher schalltechnischer 
Beeinträchtigungen übernommen. 
Hierdurch wird insbesondere 
gewährleistet, dass sowohl die im 
Mischgebiet zulässige Wohnnutzung als 
auch schützenswerte Nutzungen in der 
Umgebung durch negative 
Umwelteinwirkungen gemäß den 
relevanten rechtlichen Vorgaben, Normen 
etc. nicht wesentlich beeinträchtigt 

In den Bebauungsplan 
werden entsprechend den 
Ergebnissen der 
schalltechnischen 
Untersuchung zum 
Bebauungsplan die 
erforderlichen 
Festsetzungen zum 
Schallschutz übernommen. 
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werden. 
Das geruchstechnsiche Gutachten belegt, 
dass das Plangebiet geruchstechnisch 
durch die von der SULO Emballagen 
GmbH verursachten Immissionen nicht 
wesentlich beeinträchtigt wird. 
Folglich wird Beschwerden durch die 
Nachbarschaft im Mischgebiet gemäß der 
relevanten gesetzlichen Vorgaben 
vorgebeugt. 
Aus den Festsetzungen des 
Bebauungsplans ergeben sich für die 
SULO Emballagen GmbH am Standort 
Neustadt auf Grundlage der Neuplanung 
im Vergleich zur Bestandsituation im 
Hinblick auf die nach wie vor zulässige 
genehmigungsbedürftige Anlage gem. 
BImSchG keinerlei betriebliche 
Einschränkungen. In diesem 
Zusammenhang sei auch auf die 
bestehende, bereits heute schutzwürdige 
Wohnnachbarschaft z.B. in der 
Industriestraße 70 – 80 im 
Gebietscharakter eines allgemeinen 
Wohngebiets (WA) verwiesen. Das neue 
Mischgebiet wird hier auch 
augenscheinlich keinen höheren 
Schutzstatus beanspruchen können. 
 
Im fraglichen Bereich, welcher im 
Vergleich zum Ur-Bebauungsplan 
„Schlachthof - Speyerdofer Straße“ nun 
ein eingeschränktes Gewerbegebiet 
anstelle eines Industriegebiets vorsieht, 
besteht seit Jahren keine rechte bauliche 
Ausnutzung. Es handelt sich hierbei im 
Wesentlichen um Vorrats- und 
Abstandsflächen. Diese können weiterhin 
gewerblich genutzt werden, insofern ist 
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[…] 
 

die Herabstufung vom Industrie- zum 
Gewerbegebiet verhältnismäßig. 
Auch wird eine Weiterentwicklung des 
Betriebsstandorts Neustadt durch die 
Änderung des Bebauungsplans nach 
Auffassung der Verwaltung grundsätzlich 
nicht erschwert. Wie auch schon im 
Bezug auf die befürchteten 
Nachbarschaftsbeschwerden, sei in 
diesem Zusammenhang auch auf die 
bestehende, bereits heute schutzwürdige 
Wohnnachbarschaft z.B. in der 
Industriestraße 70 – 80 im 
Gebietscharakter eines allgemeinen 
Wohngebiets (WA) verwiesen. Das neue 
Mischgebiet wird hier auch 
augenscheinlich keinen höheren 
Schutzstatus beanspruchen können. 

 

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 3   

[…] 

 

Die Größe der Wohnsiedlung lässt keine 
Ghettobildung vermuten, ebenso der 
angestrebte wohnbauliche Standard. Die 
Bildung eines sozialen Brennpunktes wird 
durch begleitende soziale Arbeit vor Ort 
(Jugendcafe, Kita, Bürgerecke,
Schulsozialarbeit etc.) verhindert.
Aufgrund der Integration in den 
Stadtteilzusammenhang von Branchweiler 
soll gerade die Ghettobildung (wie bisher 
im Maifischgraben) aufgehoben werden. 

 
 

Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
werden entweder als 
bereits berücksichtigt oder 
als unbegründet erachtet. 
Eine Änderung der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 

 
Das Jugendzentrum wurde in den letzten 
Jahren durch Gestaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen in seiner 
Funktion gestärkt. Auch nach 
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[…] 

Überplanung des Areals bleiben alle 
wesentlichen Einrichtungen, die zum 
Betrieb des Jugendzentrums notwendig 
sind, erhalten (Gebäude, Gruppenraum-
Container, Basketballplatz, Grillstelle, 
Bolzplatz etc.). Der Flächenverlust ist 
insofern nicht erheblich, da ein Großteil 
der voraussichtlich verloren gehenden 
Flächen derzeit brach liegt oder schon 
abgezäunt wurde. Die Stadt bemüht sich 
zudem im Umfeld um weitere unmittelbar 
an die heutigen Flächen angrenzende 
Erweiterungen als Ausgleich. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 4   

[…] 

 

Die Baumfällungen im Zuge der 
Umsetzung des Bebauungsplans werden 
auf ein Mindestmaß reduziert. Bei den 
Fällungen handelt sich um Eingriffe in 
Natur und Landschaft, für die arten- und 
naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen auf Ebene des 
Bebauungsplans geplant sind. Im 
Umweltbericht zum Bebauungsplan 
werden alle relevanten Eingriffe in Natur 
und Landschaft bilanziert und 
Maßnahmen zum Ausgleich benannt. Die 
Untersuchungen zum Bebauungsplan 
beinhalten auch ein 
artenschutzrechtliches Gutachten, sodass 
auch den artenschutzrechtlichen 
Vorgaben Rechnung getragen wird. Der 
Umweltbericht wird Bestandteil des 
Entwurfs zur I. Änderung des 
Bebauungsplans „Schlachthof-
Speyerdorfer Straße“ sein. 
 
Das Jugendzentrum wurde in den letzten 
Jahren durch Gestaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen in seiner 
Funktion gestärkt. Auch nach 
Überplanung des Areals bleiben alle 
wesentlichen Einrichtungen, die zum 
Betrieb des Jugendzentrums notwendig 
sind, erhalten (Gebäude, Gruppenraum-
Container, Basketballplatz, Grillstelle, 
Bolzplatz etc.). Der Flächenverlust ist 
insofern nicht erheblich, da ein Großteil 
der voraussichtlich verloren gehenden 
Flächen derzeit brach liegt oder schon 
abgezäunt wurde. Die Stadt bemüht sich 

Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
werden entweder als 
bereits berücksichtigt oder 
als unbegründet erachtet. 
Eine Änderung der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 
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zudem im Umfeld um weitere unmittelbar 
an die heutigen Flächen angrenzende 
Erweiterungen als Ausgleich. 
 
Die Bildung eines sozialen Brennpunktes 
wird durch begleitende soziale Arbeit vor 
Ort (Jugendcafe, Kita, Bürgerecke, 
Schulsozialarbeit etc.) verhindert. Die 
Integration in den 
Stadtteilzusammenhang von Branchweiler 
soll gerade die Ghettobildung (wie bisher 
im Maifischgraben) aufheben. 
 
Die Einrichtung einer 30er Zone am 
Jugendcafé stellt eine gute Anregung dar, 
steht jedoch außerhalb des 
Reglungsumfangs des Bebauungsplans. 
Die Anregung wird an die 
Verkehrskommission weiter gegeben. 
Die Änderung des Bebauungsplans lässt 
keine erhebliche Zunahme des Verkehrs 
in diesem Bereich vermuten. 
 
Eine öffentliche Nutzung des 
Schlachthofgeländes ist denkbar, jedoch 
hat für die Stadt die Aufwertung des 
Stadtteilmittelpunktes (=zentrale 
Spitalbachstraße) Priorität. Hier war die 
Errichtung eines Stadtteilzentrums 
geplant, welches nur aufgrund von 
Sparanstrengungen bei defizitärer 
Haushaltsituation zurückgestellt wurde. 
Ein adäquater Vorzugsstandort für eine 
öffentliche Treffpunktnutzung im Stadtteil 
bleibt nach wie vor der Standort im 
Umfeld der Eichendorffschule. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 5   

[…]

 

Die Größe der Wohnsiedlung lässt keine 
Ghettobildung vermuten, ebenso der 
angestrebte wohnbauliche Standard. Die 
Bildung eines sozialen Brennpunktes wird 
durch begleitende soziale Arbeit vor Ort 
(Jugendcafe, Kita, Bürgerecke,
Schulsozialarbeit etc.) verhindert. Die 
Integration in den
Stadtteilzusammenhang von Branchweiler 
soll gerade die Ghettobildung (wie bisher 
im Maifischgraben) aufheben. Die soziale 
Begleitung des Projektes ist an keinem 
Standort besser möglich als dort, weil sich 
in unmittelbarer Nachbarschaft eine 
Kindertagesstätte und ein Jugendtreff 
befinden, sowie an der nächsten 
Straßenecke ein Bürgertreffpunkt mit 
weiteren Sozialarbeiter/innen. Neue 
Bewohner des Geländes finden in den 
bestehenden Einrichtungen wie z.B. 
Kindergärten, Grundschulen im Stadtteil 
ihnen bekannte Strukturen vor, dies 
erleichtert die Integration. 

 

 

Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
werden entweder als bereits 
berücksichtigt oder als 
unbegründet erachtet. Eine 
Änderung der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 

 
Die erforderlichen Stellplätze, 
insbesondere für mittlere und große 
Fahrzeuge, können im Plangebiet 
hergestellt werden. Die städtebauliche 
Konzeption zum Bebauungsplan sieht 
explizit Stellplätze in der erforderlichen 
Größenordnung vor und der 
Bebauungsplan trifft hierzu die 
entsprechenden Festsetzungen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 6 sowie gleichlautend Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9   

[…] 

 

 

 

Die Größe der Wohnsiedlung lässt keine 
Ghettobildung vermuten, ebenso der 
angestrebte wohnbauliche Standard. Die 
Bildung eines sozialen Brennpunktes wird 
durch begleitende soziale Arbeit vor Ort 
(Jugendcafe, Kita, Bürgerecke,
Schulsozialarbeit etc.) verhindert. Die 
Integration in den
Stadtteilzusammenhang von Branchweiler 
soll gerade die Ghettobildung (wie bisher 
im Maifischgraben) aufheben.  

 

 

Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
werden entweder als 
bereits berücksichtigt oder 
als unbegründet erachtet. 
Eine Änderung der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 

Folglich ist auch nicht mit Folgekosten für 
die Entflechtung eines Problemgebiets zu 
rechnen. 
 
Die soziale Begleitung des Projektes ist 
an keinem Standort besser möglich als 
dort, weil sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft eine Kindertagesstätte und 
ein Jugendtreff befinden, sowie an der 
nächsten Straßenecke ein 
Bürgertreffpunkt mit weiteren 
Sozialarbeiter/innen. Neue Bewohner des 
Geländes finden in den bestehenden 
Einrichtungen wie z.B. Kindergärten, 
Grundschulen im Stadtteil ihnen bekannte 
Strukturen vor, dies erleichtert die 
Integration. Eine Aufteilung in kleinere 
Wohneinheiten wäre diesen Vorteilen 
abträglich und könnte die soziale 
Begleitung erschweren. 
 
Das Jugendzentrum wurde in den letzten 
Jahren durch Gestaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen in seiner 
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[…] 

Funktion gestärkt. Auch nach 
Überplanung des Areals bleiben alle 
wesentlichen Einrichtungen, die zum 
Betrieb des Jugendzentrums notwendig 
sind, erhalten (Gebäude, Gruppenraum-
Container, Basketballplatz, Grillstelle, 
Bolzplatz etc.). Der Flächenverlust ist 
insofern nicht erheblich, da ein Großteil 
der voraussichtlich verloren gehenden 
Flächen derzeit brach liegt oder schon 
abgezäunt wurde. Die Stadt bemüht sich 
zudem im Umfeld um weitere unmittelbar 
an die heutigen Flächen angrenzende 
Erweiterungen als Ausgleich. 
 
Gemäß der schalltechnischen 
Untersuchung zum Bebauungsplan 
„Schlachthof – Speyerdorfer Straße“ I. 
Änderung ist im Vergleich zur 
Bestandssituation nicht mit einer 
wesentlichen Erhöhung der 
Verkehrsbelastung zu rechnen. 
Entsprechend den gutachterlichen 
Empfehlungen in der schalltechnischen 
Untersuchung sind in den Bebauungsplan 
Festsetzungen zur Minderung aller 
absehbaren wesentlichen 
schalltechnischen Beeinträchtigungen 
übernommen worden. 
 
Im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
werden alle relevanten Eingriffe in Natur 
und Landschaft bilanziert und 
Maßnahmen zum Ausgleich benannt. Die 
Untersuchungen zum Bebauungsplan 
beinhalten auch ein 
artenschutzrechtliches Gutachten, sodass 
den artenschutzrechtlichen Vorgaben 
Rechnung getragen wird.  
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Eine öffentliche Nutzung des 
Schlachthofgeländes ist denkbar, jedoch 
hat für die Stadt die Aufwertung des 
Stadtteilmittelpunktes (=zentrale 
Spitalbachstraße) Priorität. Hier war die 
Errichtung eines Stadtteilzentrums 
geplant, welches nur aufgrund von 
Sparanstrengungen bei defizitärer 
Haushaltsituation zurückgestellt wurde. 
Ein adäquater Vorzugsstandort für eine 
öffentliche Treffpunktnutzung im Stadtteil, 
welcher die erwähnten kulturellen und 
generationenübergreifenden Angebote 
beinhalten soll, bleibt nach wie vor der 
Standort im Umfeld der 
Eichendorffschule. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 10   

[…] 
 

 

Die soziale Begleitung des Projektes ist 
an keinem Standort besser möglich als 
dort, weil sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft eine Kindertagesstätte und 
ein Jugendtreff befinden, sowie an der 
nächsten Straßenecke ein
Bürgertreffpunkt mit weiteren
Sozialarbeiter/innen. Neue Bewohner des 
Geländes finden in den bestehenden 
Einrichtungen wie z.B. Kindergärten, 
Grundschulen im Stadtteil ihnen bekannte 
Strukturen vor, dies erleichtert die 
Integration.  

 
 

Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
werden entweder als 
bereits berücksichtigt oder 
als unbegründet erachtet. 
Eine Änderung der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 

Die Bildung eines sozialen Brennpunktes 
wird durch begleitende soziale Arbeit vor 
Ort (Jugendcafe, Kita, Bürgerecke, 
Schulsozialarbeit etc.) verhindert. Bei den 
entstehenden Wohneinheiten handelt es 
sich bei einem Gutteil um 
Rentnerhaushalte. Die Integration in den 
Stadtteilzusammenhang von Branchweiler 
soll gerade die Ghettobildung (wie bisher 
im Maifischgraben) aufheben.  
 
Das Jugendzentrum wurde in den letzten 
Jahren durch Gestaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen in seiner 
Funktion gestärkt. Auch nach 
Überplanung des Areals bleiben alle 
wesentlichen Einrichtungen, die zum 
Betrieb des Jugendzentrums notwendig 
sind, erhalten (Gebäude, Gruppenraum-
Container, Basketballplatz, Grillstelle, 
Bolzplatz etc.). Der Flächenverlust ist 
insofern nicht erheblich, da ein Großteil 
der voraussichtlich verloren gehenden 
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[…] 

Flächen derzeit brach liegt oder schon 
abgezäunt wurde. Die Stadt bemüht sich 
zudem im Umfeld um weitere unmittelbar 
an die heutigen Flächen angrenzende 
Erweiterungen als Ausgleich. 
 
Im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
„Schlachthof – Speyerdorfer Straße“ I. 
Änderung werden alle relevanten Eingriffe 
in Natur und Landschaft bilanziert und 
Maßnahmen zum Ausgleich benannt. Die 
Untersuchungen zum Bebauungsplan 
beinhalten auch ein 
artenschutzrechtliches Gutachten, sodass 
den artenschutzrechtlichen Vorgaben 
Rechnung getragen wird.  
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 11   

[…] 

 

 

Das Jugendzentrum wurde in den letzten 
Jahren durch Gestaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen in seiner
Funktion gestärkt. Auch nach
Überplanung des Areals bleiben alle 
wesentlichen Einrichtungen, die zum 
Betrieb des Jugendzentrums notwendig 
sind, erhalten (Gebäude, Gruppenraum-
Container, Basketballplatz, Grillstelle, 
Bolzplatz etc.). Der Flächenverlust ist 
insofern nicht erheblich, da ein Großteil 
der voraussichtlich verloren gehenden 
Flächen derzeit brach liegt oder schon 
abgezäunt wurde. Die Stadt bemüht sich 
zudem im Umfeld um weitere unmittelbar 
an die heutigen Flächen angrenzende 
Erweiterungen als Ausgleich. 

 
 

Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
werden entweder als 
bereits berücksichtigt oder 
als unbegründet erachtet. 
Eine Änderung der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 

Die Betreuung im Jugendcafé ist zum 
jetzigen Zeitpunkt adäquat und wird durch 
qualifiziertes Fachpersonal sichergestellt. 
 
Die soziale Begleitung des Projektes ist 
an keinem Standort besser möglich als 
dort, weil sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft eine Kindertagesstätte und 
ein Jugendtreff befinden, sowie an der 
nächsten Straßenecke ein 
Bürgertreffpunkt mit weiteren 
Sozialarbeiter/innen. Neue Bewohner des 
Geländes finden in den bestehenden 
Einrichtungen wie z.B. Kindergärten, 
Grundschulen im Stadtteil ihnen bekannte 
Strukturen vor, dies erleichtert die 
Integration.  
Die Bildung eines sozialen Brennpunktes 
wird durch begleitende soziale Arbeit vor 
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[…] 

Ort (Jugendcafe, Kita, Bürgerecke, 
Schulsozialarbeit etc.) verhindert. Die 
Integration in den 
Stadtteilzusammenhang von Branchweiler 
soll gerade die Ghettobildung (wie bisher 
im Maifischgraben) aufheben.  
 
Betreffend die Bewohner im 
Maifischgraben, die nicht der Sinti-
Gruppierung angehören, ist stadtseits 
noch keine Standortentscheidung 
gefallen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 12 sowie gleichlautend Nr. 13   

[…] 

 

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
„Schlachthof – Speyerdorfer Straße“ I. 
Änderung werden alle relevanten Eingriffe 
in Natur und Landschaft bilanziert und 
Maßnahmen zum Ausgleich benannt. Die 
Untersuchungen zum Bebauungsplan 
beinhalten auch ein 
artenschutzrechtliches Gutachten, sodass 
den artenschutzrechtlichen Vorgaben 
Rechnung getragen wird.  
 
In der Denkmaltopographie des Landes 
Rheinland-Pfalz sind weder 
Einzelgebäude noch Ensembles innerhalb 
des Plangebiets als denkmalschützerisch 
erhaltenswert eingestuft. Ebenso wenig 
sonstige denkmalpflegerische 
Schutzgebiete und -objekte, wie z.B. 
Naturdenkmale. Anderslautende 
Stellungnahmen der zuständigen Stellen 
wie der städtischen Denkmalpflege 
(untere Denkmalschutzbehörde) sowie 
der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland Pfalz (obere 
Denkmalschutzbehörde) liegen nicht vor. 
 
Das Jugendzentrum wurde in den letzten 
Jahren durch Gestaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen in seiner 
Funktion gestärkt. Auch nach 
Überplanung des Areals bleiben alle 
wesentlichen Einrichtungen, die zum 
Betrieb des Jugendzentrums notwendig 
sind, erhalten (Gebäude, Gruppenraum-
Container, Basketballplatz, Grillstelle, 
Bolzplatz etc.). Der Flächenverlust ist 

Die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken 
werden entweder als 
bereits berücksichtigt oder 
als unbegründet erachtet. 
Eine Änderung der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 
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insofern nicht erheblich, da ein Großteil 
der voraussichtlich verloren gehenden 
Flächen derzeit brach liegt oder schon 
abgezäunt wurde. Die Stadt bemüht sich 
zudem im Umfeld um weitere unmittelbar 
an die heutigen Flächen angrenzende 
Erweiterungen als Ausgleich. 
 
Auch wird das neue Wohngebiet im 
Süden ein den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechendes Spielangebot enthalten. 
 
Gemäß den Festsetzungen des 
Bebauungsplans wird die Errichtung von 
Einfriedungen als zulässig festgesetzt. 
Somit können erforderliche Zäune o.ä. 
errichtet werden. 
 
Die Bildung eines sozialen Brennpunktes 
wird durch begleitende soziale Arbeit vor 
Ort (Jugendcafe, Kita, Bürgerecke, 
Schulsozialarbeit etc.) verhindert. Bei den 
entstehenden Wohneinheiten handelt es 
sich bei einem Gutteil um 
Rentnerhaushalte. Die Integration in den 
Stadtteilzusammenhang von Branchweiler 
soll gerade die Ghettobildung (wie bisher 
im Maifischgraben) aufheben. 
Die Größe der Wohnsiedlung lässt zudem 
keine Ghettobildung vermuten, ebenso 
der angestrebte wohnbauliche Standard.  
Die soziale Begleitung des Projektes ist 
an keinem Standort besser möglich als 
dort, weil sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft eine Kindertagesstätte und 
ein Jugendtreff befinden, sowie an der 
nächsten Straßenecke ein 
Bürgertreffpunkt mit weiteren 
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Sozialarbeiter/innen. Neue Bewohner des 
Geländes finden in den bestehenden 
Einrichtungen wie z.B. Kindergärten, 
Grundschulen im Stadtteil ihnen bekannte 
Strukturen vor, dies erleichtert die 
Integration. Eine Aufteilung in kleinere 
Wohneinheiten wäre diesen Vorteilen 
abträglich und könnte die soziale 
Begleitung erschweren. 
Folglich wird hierdurch wird den sozialen 
Belangen in hinreichendem Maße 
Rechnung getragen. 
Eine Sozialwissenschaftliche Prognose 
wird in diesem Zusammenhang als nicht 
erforderlich angesehen, zumal es sich nur 
um maximal 18 Wohneinheiten handelt. 
 
Die Nutzungen innerhalb der gemischten 
Baufläche gem. Flächennutzungsplan-
Teiländerung bzw. im Mischgebiet gem. 
dem im Parallelverfahren aufzustellenden 
Bebauungsplan „Schlachthof – 
Speyerdorfer Straße“ I. Änderung werden 
zum einen für das Mischgebiet selbst, 
zum anderen für umliegende 
schutzwürdige Nutzungen verträglich und 
gemäß dem Gebietscharakter das 
Wohnen nicht wesentlich störend 
betrieben. Entsprechend den 
gutachterlichen Empfehlungen in der 
schalltechnischen Untersuchung zum 
Bebauungsplan werden in den 
Bebauungsplan Festsetzungen zur 
Minderung wesentlicher schalltechnischer 
Beeinträchtigungen übernommen. 
Hierdurch wird insbesondere 
gewährleistet, dass sowohl die im 
Mischgebiet zulässige Wohnnutzung als 
auch schützenswerte Nutzungen in der 
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[…] 
 

Umgebung durch negative 
Umwelteinwirkungen gemäß den 
relevanten rechtlichen Vorgaben, Normen 
etc. nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden. 
Der Bebauungsplan „Schlachthof – 
Speyerdorfer Straße“ I. Änderung setzt 
lediglich überbaubare Grundstücksflächen 
fest, innerhalb derer bauliche Anlagen 
unter Berücksichtigung aller relevanter 
Vorgaben, wie z.B. der 
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen, 
errichtet werden können, jedoch keine 
genaue Verortung zu errichtender 
Gebäude. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplans stehen der Einhaltung 
relevanter Vorgaben, wie z.B. der 
bauordnungsrechtlich vorgegebenen 
Abstandsflächen, nicht entgegen. 

 
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung  Beschlussvorschlag

Nr. 14 – FB Familie Jugend und Soziales   

[…] 

 
[…] 

Die Begründung zum Entwurf des 
Bebauungsplans wird redaktionell 
angepasst. 

Der Stellungnahme wird 
gefolgt. Die Begründung 
zum Entwurf des 
Bebauungsplans wird 
entsprechend redaktionell 
angepasst. Eine Änderung 
der Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 
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  Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 15 – Abt, Liegenschaften und Bauverwaltung, SG Liegenschaften   

[…] 

 
[…] 

Die vorhandenen Gleisanlagen stellen für 
SULO in Neustadt an der Weinstraße 
eine wichtige Zuliefertrasse dar, über die 
jährlich ca. 20.000 Tonnen Stahl in ca. 
400 Wagons angeliefert werden. Die 
Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche 
im vorgeschlagenen Bereich würde die 
zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten 
der Firma SULO über den Bestand hinaus 
an dieser Stelle beschränken. Derzeit ist 
nicht absehbar, ob und wann die Flächen 
seitens SULO zum Verkauf angeboten 
werden. Bis dahin erlaubt die Festsetzung 
eines Mischgebiets eine flexiblere 
Nutzung des Areals, u.a. auch als 
Flächen für Anlagen für Verwaltungen 
sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
Die Erforderlichkeit zur Festsetzung einer 
Grünfläche zwischen Mischgebiet und 
Gewerbegebiet ist zum einen nicht 
ersichtlich und entspricht zum anderen 
nicht den städtebaulichen 
Zielvorstellungen für diesen Bereich. 
Entsprechend den gutachterlichen 
Empfehlungen in der schalltechnischen 
Untersuchung zum Bebauungsplan, sind 
in den Bebauungsplan Festsetzungen zur 
Minderung wesentlicher schalltechnischer 
Beeinträchtigungen übernommen werden. 

Die vorgebrachten 
Anregungen werden als 
unbegründet erachtet.  
In den Bebauungsplan 
werden entsprechend den 
Ergebnissen der 
schalltechnischen 
Untersuchung zum 
Bebauungsplan die 
erforderlichen 
Festsetzungen zum 
Schallschutz übernommen. 
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  Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 16 – Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie   

[…] Die Eingaben der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe, Direktion
Landesarchäologie werden als Hinweise 
in den Bebauungsplan übernommen. Im 
Baugenehmigungsverfahren bzw.
während der Bauausführung werden alle 
relevanten Vorgaben berücksichtigt. 

 

 

Die Eingaben werden als 
Hinweis in den 
Bebauungsplanentwurf 
übernommen. Eine Änderung 
der Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung  Beschlussvorschlag

Nr. 17 – DB Services Immobilien GmbH   
Der genannte Hinweis wird in 
den Bebauungsplan 
aufgenommen. Eine 
Änderung der Festsetzungen 
des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich.  

 

Eine Zuleitung von Oberflächen- und 
sonstigen Abwässern auf Bahngelände ist 
nicht vorgesehen. 
 
In den Bebauungsplan wird folgender 
Hinweis übernommen: „Lichtzeichen-, 
Beleuchtungs- und Solaranlagen sowie 
vergleichbare Anlagen sind blendfrei zum 
Bahnbetriebsgelände zu errichten. 
Jedwede negative Beeinflussung des 
Bahnbetriebs, z.B. durch Blendungen, 
Verfälschungen, Überdeckungen und 
Vortäuschungen von Signalbildern ist 
hierbei auszuschließen.“  
 
Bei Pflanzungen werden die 
entsprechenden Richtlinien beachtet. 
Beeinträchtigungen des 
Bahnbetriebsgeländes sind nicht zu 
erwarten. 
Die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Eisenbahnbetriebs werden durch die 
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Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 
eingeschränkt. Sofern erforderlich, erfolgt 
eine Beteiligung der DB AG, wenn  
Baumaßnahmen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans die Belange der DB AG 
berühren könnten. 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
wurde u.a. eine schalltechnische 
Untersuchung durchgeführt. Dabei 
wurden auch die Auswirkungen des 
Bahnverkehrs auf das Plangebiet 
untersucht. Entsprechend den 
gutachterlichen Empfehlungen in der 
schalltechnischen Untersuchung sind in 
den Bebauungsplan Festsetzungen zur 
Minderung wesentlicher schalltechnischer 
Beeinträchtigungen übernommen worden, 
sodass insbesondere die im Mischgebiet 
zulässige Wohnbebauung durch 
umliegende Nutzungen gemäß den 
relevanten rechtlichen Vorgaben, Normen 
etc. nicht wesentlich beeinträchtigt wird.  
 
Jedwede baulichen Maßnahmen und 
Bepflanzungen im Sichtbereich der 
Sicherungsanlagen des Bahnübergangs 
werden entsprechend der relevanten 
Vorgaben ausgeführt. 
 
Sofern erforderlich, erfolgen 
entsprechende Abstimmungen mit der DB 
AG zu Umverlegungen von 
betriebsnotwendigen Kabeln und 
Leitungen. Erdarbeiten im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans 
werden mit der notwendigen Sorgfalt 
durchgeführt. 
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  Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 18 – Stadtentwicklung und Bauwesen, Abt. Bauordnung, 
Brandschutzdienststelle 

  

[…] 

 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
lassen eine Berücksichtigung der 
genannten brandschutztechnischen
Erfordernisse zu. Die konkreten 
Nachweise sind im
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

 

 

Die vorgebrachten 
Anregungen werden als 
bereits berücksichtigt 
erachtet. Eine Änderung der 
Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs 
ist nicht erforderlich. 
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  Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 19 – Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz   

[…] 

 

Die Übereinstimmung der im
Bebauungsplan enthaltenen Grundstücke 
mit dem Katasternachweis wird begrüßt. 

 Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Eine 
Änderung der Festsetzungen 
des Bebauungsplanvorent-
wurfs ist nicht erforderlich. 
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  Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 20 – Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Referat 41: Raumordnung, 
Landesplanung 

  

[…] 

 

Die Zulässigkeit von
Einzelhandelsnutzungen im
eingeschränkten Gewerbegebiet ist nicht 
vorgesehen. Einzelhandelsbetriebe
werden folglich bei Konkretisierung der 
Planung im eingeschränkten
Gewerbegebiet durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplans ausgeschlossen. 

 
 

 

 

Bei der Erstellung des 
Bebauungsplanentwurfs 
werden  
Einzelhandelsbetriebe im 
eingeschränkten 
Gewerbegebiet als 
unzulässig festgesetzt. 

Die übrigen Eingaben beziehen sich auf 
die im Parallelverfahren durchgeführte 
Teiländerung des Flächennutzungsplans 
„Schlachthof – Speyerdorfer Straße“ und 
werden im zugehörigen 
Bauleitplanverfahren behandelt. 
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  Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 21 – Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

  

[…] 

 

 

Eine Gefährdung der
Trinkwassergewinnungsanlagen im
Ordenswald ist aufgrund der
Darstellungen des Flächennutzungsplans 
bzw. der Festsetzungen des
Bebauungsplans nicht zu befürchten.  

 
 
 

 

Aussagen zur Beseitigung 
des Schmutzwassers und zur 
Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung werden in die 
Begründung zur 
Flächennutzungsplan-
Teiländerung und zur 
Änderung des 
Bebauungsplans 
übernommen. Im 
Bebauungsplan erfolgt ein 
Hinweis auf § 55 Abs. 2 
WHG. 

 
In den Entwurf zur Flächennutzungsplan-
Teiländerung bzw. zur Änderung des 
Bebauungsplans werden Aussagen zur 
Schmutzwasserbeseitigung und zur 
Niederschlagswasserbewirtschaftung 
aufgenommen. Zur Berücksichtigung des 
§ 55 Abs. 2 WHG wird ein Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Erste 
Abstimmungen mit dem Eigenbetrieb 
Stadtentsorgung sind bereits erfolgt. 
Seitens des ESN bestehen keine 
Bedenken gegen die Teiländerung des 
Flächennutzungsplans bzw. die Änderung 
des Bebauungsplans und die dadurch 
zulässigen baulichen Maßnahmen. Im 
Zuge der weiteren Planungen wird 
sichergestellt, dass die 
wasserwirtschaftlichen Anforderungen 
erfüllt werden. Ein Konzept zur 
Niederschlagswasserbewirtschaftung wird 
außerhalb der Bauleitplanverfahren 
erstellt und mit der SGD abgestimmt. 
 
Die „Historische Altlastenerkundung für 
das Schlachthofgelände Neustadt an der 
Weinstraße“ (Ingenieurbüro Roth & 
Partner GmbH (2013), Annweiler) wurde 
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der SGD übermittelt. Die wesentlichen 
Ergebnisse wurden bei der Erstellung der 
Bauleitpläne berücksichtigt und im 
Umweltbericht dokumentiert. Zum 
weiteren Umgang mit der Thematik 
Boden wird eine Abstimmung mit der 
SGD erfolgen. 
 
Gemäß dem Umweltbericht zum 
Bebauungsplan sind keine wesentlichen 
Beeinträchtigungen des Bodens, des 
Bodenwasserhaushalts und des 
Grundwassers zu erwarten. 

 


